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1694 Januar 24 . , Meersburg A

SCHREIBEN1 VOM BISCHOF VON KONSTANZ, MARQUARD RUDOLF [RODT VON
BUSSMANNSHAUSEN] , AN SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN [ALS
VORORT DER KATH. ORTE]

"Gleichietzo werden Wyr Von Unserem [bischöflich - konstanzischen

Ober - ] Vogt zue bischoffzell [ Franz Josef Felix von Beroldingen - Bi¬

schofszell war eine Herrschaft des Bistums Konstanz ] gebührend berich¬

tet , was massen der Jetzmahls reg . Landvogt Jm thurgeüw [Heinrich

Franz Reding ] der mainung seie , und behaupten wolle , das Er , nach dem
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Hermann Riedtman [ =Rietmann ] burger zue bischoffzell , ohne Einige Von
Jhme Landtvogt Von hocher obrigkheit [ den VII im Thurgau reg . Orten -
VIII Alte Orte ausg . BE] wegen Erthailte bewilligung , sich Understan-
den habe , gewisse Manschafft Jn Erstged [ achtem ] bischoffzell zue din¬
gen , sich auch der Sonnenwiirth alda , so thaner anwerbung theilhafftig
gemacht , dahingegen bekhant , das die Manschafft , unnd Einvolglich die
werb - und deren Erlaubung , sowohl im torgeiiw als bischoffzellischen,
denen des turgeüws reg . lobl . ohrten zueständig , zuestraff zueziechen
befiiegt seye , auch dahero an gemelten Unseren Vogt deren Stellung be¬
gehrt habe , das nun sye beede Umb so thaner Jhrer anmassung willen,
der hochen obrigkheit , als Von dero sye allvorderist die bewilligung
heten haben sollen , Jn die straff gefallen seyen , ligt an dem tag , das
aber Ein Landvogt von hocher obrigkeith wegen , Eine solche bewilligung
Jn dem bischoffzellischen zue Ertheilen habe , Ein solches seint wyr
Jhme kheines wegs geständig , angesehen , bekhantermassen Uns in beeden
Unseren Stätten bischoffzell und Arbon [ dieses war ebenfalls eine
Herrschaft des Bistums Konstanz ] , ob zwar dise in dem bezürckh der
Landgraffschafft thurgeüw gelegen , alle , sowohl hoche als Nidere ob¬
rigkheit gebühret , und wan dahero die werbungs Verstatung von der ho¬
chen obrigkheit , wie auch nit anderst ist , dependiert , Wyr, und nit
Ein Landvogt Jm thurgeüw , an disen beeden ohrten solche zu Ertheilen
haben , Nicht ohne ist , und zaigt Es der in a . ° 1509 [ von den besagten
VII im Thurgau reg . Orten zu Zürich anlässlich der Tagsatzung ^ vom
20 . Juli ] aufgerichte Vertrag gantz Clar , das in denen an seiten des
hochen [Dom- ] Stüfft Costantz Jn der Landtgraffschafft turgeüw habenden
Nidergerichts herrligkheiten , solche gemeltem hochem Stüfft zuegehöri-
ge Nidergerichtliche Underthanen Einem Jederweyligen Landvogt zwahr
Ein mehrer und weiters nit , dan allein das Landtgeschrey , und das dem¬
selben sye Jn den Kriegsnöthen zue gehorsamen schuldig , hulden und
schwehren sollen , allermassen auch Jedesmahls geschieht , dises aber
Verstehet sich keineswegs auf mehr ged . Unsere Stätte bischoffzell und
Arbon , welche Einem reg . hr . und bischoffen zue Costantz , als alligli-
cher obrigkheit allein , und Niemand anderm hulden und schwehren , und
das Wyr dahero den Riedtman , wie auch den Sonnenwürth zu mehrged . bi¬
schoffzell , umb diser ohne Unsere hochobrigkheitliehe Verwilligung an-
gemaster werb - und deren Underhaltung willen , bey Unserem Ambt alda in
die wohl Verdiente straff ziechen lassen werden ; Wiewohlen Jm übrigen
und Jm fahl der Noth , Vor öffters gemelte Unsere Underthanen zu bi¬
schoffzell und Arbon , von der allgemeinen Landtsdefension zue Entzie¬
chen nicht gemaint seind , sonder Es hat auf solche begegnuss , Vermög
der Pünthen darmit seinen geweisten weg , wobey Es billich fürbas zue
Verpleiben.



Welchemnach wyr zu denen H. Nachpahren Unser fr . Nachbahrliches Ver¬
traueren stellen / Es werden dieselbe Jhrem yetzmahligen landtvogt Jm
thorgeiiw , nit allein hierinfahls kheinen beyfahl geben , sondern nach
Jhrer beywohnenden grosen aequanimität , Jhme gemäss anbefehlen , das Er
Uns in Unseren bey beeden ohrten bischoffzell und Arbon habenden al-
liglichen hoch - und obrigkheitlichen rechten und herrligkheiten , ohn
Einbeträchtiget Verpleiben lasse , wordurch nun das gute Nachpahrliche
Vernemmen , so Uns Jnniglich angelegen , beständig Underhalten wird , und
Wyr Verpleiben denen HH. Nachpahren zue allfreindtl . wohlgefelligkhei-

ten Erweisung steths willig und bereit

"J hx liirutt . Gn. von Co-itanz Achnyben an LuccAn die . uieAbungen zuo bi &choüzeZt 6
AAbon beiAefäejvt ”.

1 ) Das Dokument trägt die Bezeichnung ”N. ° 2 " .
2 ) b . EA VI 2 , 1764 Art . 322 , wobei die Angelegenheit anlässlich der vom

23 . bis 27 . Februar 1694 in Luzern stattfindenden gemelneidg . Tagsatzung
- s . ebenda 506 (Nr . 276 ) - zur Sprache kam. Stadt und Amt Zug war dabei
u . a . auch durch Beat Kaspar Zurlauben vertreten , s . dessen Tagsatzungs¬
notizen in Zurlaublana AH 104/32 spez . Pt . 17.

3 ) s . EA III 2 , 467 (Nr . 336 ) spez . 468 zu g sowie Zurlaubiana AH 105/30
Pt . 4

Kopie , wohl aus der Kanzlei Luzern , mit einer Dorsualnotiz von Beat
Kaspar Zurlauben - AH 113 , 14 - 15 - Blatt 15 r  leer
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